
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUSORDNUNG 

Gästehaus  
 

 

 

 

 

Kontakt - Abendbetreuung der  

BAUAkademie BWZ OÖ: 

BETREUERTELEFON an der Rezeption: DW 50 

oder Telefonnummer BAUAkademie BWZ OÖ: 0732 / 24 59 28 - 50 

 

 

 

 

 

Wir bitten unsere Gäste, die Hausordnung sorgfältig durchzulesen und sich an diese 

zu halten.   
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VORWORT 

Tagtäglich stellen wir unser Verhaltensbild zur Ansicht und werden unentwegt 

beurteilt. Das entsprechende Verhalten in der Gesellschaft erleichtert den Umgang 

mit Mitmenschen und öffnet viele Türen auf dem Lebensweg. 

Nicht nur für das Berufsleben ist die Einhaltung gewisser Formen unentbehrlich! 

Auch im privaten Rahmen haben „Auskenner“ mit den richtigen Verhaltensformen 

mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit, egal ob im Freundeskreis oder in fremder 

Umgebung! 

Dazu gehören alltägliche Kleinigkeiten: richtiges Grüßen, respektvoller Umgang mit 

seinem Gegenüber, ein Mindestmaß an Tischmanieren, die Körperhaltung etc. 

Um allen Gästen in unserem Gästehaus einen angenehmen und harmonischen 

Aufenthalt gewährleisten zu können, bitten wir Sie die nachstehenden Richtlinien zu 

beachten.  

 

1. Ordnung 

1.1 Auf den Zimmern 

Vor allem bei längeren Aufenthalten in unserem Gästehaus bitten wir unsere Gäste die 

Koffer und Taschen zu verstauen und die Kleidung in den vorgesehenen Schränken 

und Kommoden unterzubringen. Dies ermöglicht unserem Reinigungsteam auch 

während Ihres Aufenthaltes, die Zimmer sorgfältig zu reinigen. Das Inventar ist 

schonend zu behandeln.  

 

1.2. Andere Zimmer 

Das Betreten anderer Zimmer von Gruppenmitgliedern oder sogar anderen Gästen ist 

untersagt.  

 

1.3 Türe sperren 

Aus Sicherheitsgründen ist das Versperren der Zimmer von innen verboten! 

 

1.4 Schäden 

Ferner müssen angerichtete Schäden gemeldet werden. Für Schäden, die an Decken, 

Wänden, Fußböden, Türen und dergleichen verursacht werden, haftet der jeweilige 

Lehrling bzw. der gesetzliche Vertreter. In allen Fällen, in denen der 

Schadensverursacher nicht festgestellt werden kann, haften die Zimmerbewohner. In 

besonderen Fällen, sofern diese sich auf die gemeinsam genutzten Räume (Flure und 

Gemeinschaftsräume) beziehen und kein Schadensverursacher festgestellt werden 

kann, ist ein Umlageverfahren möglich.  

Die verursachten Schäden werden dementsprechend dem Schuldigen in Rechnung 

gestellt. 



 

Seite 3 von 4 
 

1.4 Brandmeldeanlage 

Im gesamten Gebäude der BAUAkademie BWZ OÖ befinden sich Brandmeldeanlagen. 

Diese aktivieren sich durch Hitze bzw. durch Rauch sowie übermäßiges Hantieren mit 

Sprays und Gasen. Bei fahrlässigem bzw. mutwilligem Auslösen des Feueralarms wird 

der Feuerwehreinsatz direkt an den Gast verrechnet. KOSTEN: bis zu 1000,00 EUR 

 

1.5 Verhalten im Brandfall 

Behalten Sie Ruhe und verlassen Sie sofort den Raum. 

Folgen Sie den Fluchtwegen und suchen Sie den Sammelplatz auf (Obelisk-Säule auf 

dem großen Parkplatz). 

 

1.6 Mitgebrachte Speisen 

Das Mitnehmen und Verzehren von Speisen (Pizza, Fastfood, ...) ist auf den Zimmern 

nicht gestattet!  

 

1.7 Nachtruhe 

Wir bitten unsere Gäste des Gästehauses die Nachtruhe um 22:30 Uhr zu 

respektieren und einzuhalten.  

 

2. Freizeit und Freizeitprogramm 

Für die Freizeitgestaltung bietet das Gästehaus im Freizeitbereich jedem Gast 

zahlreiche Möglichkeiten: 

» Squashbox (kostenlos) 

» Tischtennis (kostenlos) 

» Billard (€ 1,00/Spiel) 

» Tischfussball (€ 0,50/Spiel) 

» Dart (€ 1,00/Spiel) 

» Fitnessgeräte 

 

Das benötigte Equipment kann man sich kostenlos ausleihen. Für Schäden an 

Equipment sowie an Decken, Wänden, Fußböden, Türen und dergleichen haftet der 

jeweilige Gast. 

Für die Nutzung der Kegelbahnen (€ 1,00/pro Bahn/pro 15 Minuten) bitte beim 

Abendbetreuer melden. 

 

3. Elektrische Geräte 

Das Mitbringen von elektrischen Geräten wie Kühlschränke, Herdplatten, Mikrowellen 

und ähnliches sind aus feuerpolizeilichen Gründen grundsätzlich untersagt.  
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4. Wertgegenstände 

Generell gilt, dass die BAUAkademie BWZ OÖ keinerlei Haftung für Wertgegenstände 

jeglicher Art übernimmt. 

 

5. Suchtprävention 

Das Mitbringen und konsumieren jeglicher Art von Suchtmittel ist strengstens 

untersagt. Bei Missachtung muss der Gast das Haus sofort verlassen und wird zur 

Anzeige gebracht. 

 

5.1 Alkohol 

Generell gilt in der BAUAkademie BWZ OÖ / Lachstatthof das Jugendschutzgesetz 

Oberösterreich! 

Zuwiderhandlungen werden mittels Alkomat geprüft! 

An Lehrlinge wird kein Alkohol ausgeschenkt.  

 

5.2 Rauchverbot 

Das Rauchen ist erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres gestattet. (siehe aktuelles 

Jugendschutzgesetz) 

Generell gilt striktes Rauchverbot in den Räumlichkeiten der BAUAkademie BWZ OÖ / 

Lachstatthof.  

 

6. Abreise 

Betten abziehen 

Wir bitten unsere Gäste die Betten am Abreisetag abzuziehen und die Bettwäsche auf 

das Bett zu legen.  

Müllentsorgung 

Glasflaschen bitte nicht in den Restmüll werfen. Diese bitte in die dafür vorgesehenen 

Gitterboxen neben dem Getränkeautomaten zurückbringen.  

Verwahrungsbedingungen 

Verwahrung von Eigentum der Gäste nach Abreise. 

Nach der Abreise werden hinterlassene Gegenstände ein Monat in unserem 

„Lost&Found“ Archiv aufbewahrt und danach entsorgt, sollte sich kein Besitzer bei 

uns melden.  

 

 


